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Text 

Informations-, Äußerungs- und Vertretungsrecht 

§ 189. (1) Ein nicht mit der Obsorge betrauter Elternteil 

 1. ist durch die mit der Obsorge betraute Person von wichtigen Angelegenheiten, insbesondere von 
beabsichtigten Maßnahmen nach § 167 Abs. 2 und 3, rechtzeitig zu verständigen und kann sich 
hiezu in angemessener Frist äußern, 

 2. hat den mit der Obsorge betrauten Elternteil in Angelegenheiten des täglichen Lebens zu 
vertreten sowie das Kind zu pflegen und zu erziehen, soweit das die Umstände erfordern und sich 
das Kind rechtmäßig bei ihm aufhält. 

Eine Äußerung nach Z 1 ist in jedem Fall zu berücksichtigen, wenn der darin ausgedrückte Wunsch dem 
Wohl des Kindes besser entspricht. 

(2) Wenn der nicht mit der Obsorge betraute Elternteil bei der Wahrnehmung seiner Rechte und 
Pflichten nach Abs. 1 das Wohl des Kindes gefährdet oder diese Rechte rechtsmissbräuchlich oder in 
einer für den anderen Elternteil oder das Kind nicht zumutbaren Weise in Anspruch nimmt, hat das 
Gericht diese Rechte auf Antrag, sofern das Wohl des Kindes gefährdet wird, auch von Amts wegen, 
einzuschränken oder zu entziehen. Die Rechte nach Abs. 1 entfallen, wenn der mit der Obsorge nicht 
betraute Elternteil grundlos das Recht des Kindes auf persönliche Kontakte ablehnt. 

(3) Finden trotz Bereitschaft des nicht mit der Obsorge betrauten Elternteils persönliche Kontakte 
mit dem Kind nicht regelmäßig statt, so steht ihm das Verständigungs- und Äußerungsrecht (Abs. 1 Z 1) 
auch in minderwichtigen Angelegenheiten zu, sofern es sich dabei nicht bloß um Angelegenheiten des 
täglichen Lebens handelt. 

(4) Wenn der mit der Obsorge betraute Elternteil die Rechte des anderen nach Abs. 1 beharrlich 
verletzt, hat das Gericht auf Antrag, sofern das Wohl des Kindes gefährdet wird, auch von Amts wegen, 
die angemessenen Verfügungen zu treffen. 
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(5) Diese Bestimmung gilt sinngemäß auch für einen mit der Obsorge betrauten Elternteil. 
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